
 

Angepasster Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungs-
punkt 2: 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 

a) Das gemäß Beschlussfassung unter Tagesordnungspunkt 1 auf EUR 2.989.101,00 
herabgesetzte Grundkapital der Gesellschaft wird gegen Bareinlagen von 
EUR 2.989.101,00 um bis zu EUR 10.000.000,00 auf bis zu EUR 12.989.101,00 durch 
Ausgabe von bis zu 10.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien, je-
weils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie, er-
höht. Die neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie ausgege-
ben. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2019 gewinnberechtigt. 

Die endgültige Anzahl der neu auszugebenden Stückaktien sowie der nominale Ka-
pitalerhöhungsbetrag aus dieser Kapitalerhöhung sind auf denjenigen Höchstbetrag 
beschränkt, der sich aus der Division des angestrebten Bruttoemissionserlöses in 
Höhe von EUR 10.000.000,00 durch den vom Vorstand mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats unter Berücksichtigung der aktuellen Marktsituation und eines angemes-
senen Risikoabschlags, jedoch nicht unter EUR 1,00 je Stückaktie festzusetzenden 
Bezugspreises ergibt; § 182 Abs. 1 Satz 5 AktG ist zu beachten. Das Ergebnis ist auf 
einen vollen Eurobetrag bzw. eine volle Aktienzahl aufzurunden. Der Bezug ist den 
Aktionären in einem Bezugsverhältnis (alte zu neue Aktien) anzubieten, welches 
dem Verhältnis der am Tag vor Beginn der Bezugsfrist ausgegebenen Anzahl von Ak-
tien zu der Anzahl der im Rahmen der Kapitalerhöhung neu auszugebenden Aktien 
entspricht. Das Bezugsverhältnis ist auf zwei Dezimalstellen aufzurunden. 

b) Zur Zeichnung wird ausschließlich ein vom Vorstand zu bestimmendes Emissionsun-
ternehmen zugelassen. Neben diesem Kreditinstitut kann die Zeichnung auch durch 
die Mitglieder eines unter Führung dieses Emissionsunternehmens stehenden Kon-
sortiums von Emissionsunternehmen erfolgen. Das gesetzliche Bezugsrecht wird 
den Aktionären als mittelbares Bezugsrecht in der Weise eingeräumt, dass die neu-
en Aktien von dem Emissionsunternehmen, bzw. den Mitgliedern des unter seiner 
Leitung stehenden Konsortiums, gezeichnet und mit der Verpflichtung übernom-
men werden, sie den Aktionären zum Bezugsverhältnis, welches sich aus dem noch 
festzulegenden Volumen der Kapitalerhöhung ergibt, zum Bezug zu einem noch 
festzulegenden Bezugspreis anzubieten und nach Eintragung der Durchführung der 
Kapitalerhöhung in das Handelsregister entsprechend den ausgeübten Bezugsrech-
ten zu liefern. Etwaige aufgrund des Bezugsrechts nicht bezogene Aktien können 
durch das Emissionsunternehmen, bzw. die Mitglieder des unter seiner Leitung ste-
henden Konsortiums von Emissionsunternehmen im Rahmen einer Privatplatzie-
rung institutionellen Anlegern nach Anweisung des Vorstands angeboten werden. 
Das Emissionsunternehmen bzw. das unter seiner Leitung stehende Konsortium 



werden verpflichtet, den Mehrerlös – nach Abzug einer angemessenen Provision 
und der Kosten – an die Gesellschaft abzuführen. Die Frist für die Annahme des Be-
zugsangebots endet frühestens zwei Wochen nach der Bekanntmachung des Be-
zugsangebots.  

Für etwaige Spitzen, die sich aus der Ermöglichung eines praktikablen Bezugsver-
hältnisses ergeben, wird das Bezugsrecht ausgeschlossen.  

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Ein-
zelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere den konkre-
ten Umfang der Kapitalerhöhung und die weiteren Bedingungen für die Ausgabe 
der Aktien, festzulegen. Der Bezugspreis wird unmittelbar nach Preisfeststellung in 
einer Ad hoc-Mitteilung über ein elektronisches Informationssystem und auf der 
Website der Gesellschaft sowie im Bundesanzeiger veröffentlicht werden.  

c) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Änderung der Fassung von § 4 Abs. 1 Satz 1 
und 2 der Satzung entsprechend der Durchführung der Kapitalerhöhung zu be-
schließen.  

d) Der Beschluss zur Erhöhung des Grundkapitals gemäß diesem Tagesordnungspunkt 
ist bedingt auf die Eintragung des Beschlusses über die Herabsetzung des Grundka-
pitals entsprechend dem Tagesordnungspunkt 1 in das Handelsregister.  

e)  Der Vorstand wird angewiesen, die Kapitalerhöhung nebst ihrer Durchführung mit 
der Maßgabe anzumelden, dass sie erst nach der unter Tagesordnungspunkt 1 vor-
gesehenen Kapitalherabsetzung im Handelsregister eingetragen wird. Der Beschluss 
über die Erhöhung des Grundkapitals wird ungültig, wenn die Durchführung der Ka-
pitalerhöhung nicht innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum der Hauptver-
sammlung, oder, sofern Klagen gegen die Beschlüsse der Hauptversammlung zu den 
Tagesordnungspunkten 1 und/oder 2 erhoben werden, nicht innerhalb von sechs 
Monaten (i) nachdem die entsprechenden Rechtsstreite bzw. Gerichtsverfahren 
rechtskräftig oder durch Vergleich beendet wurden bzw. (ii) nach einem etwaigen 
Freigabebeschluss nach § 246a AktG zur Eintragung in das Handelsregister ange-
meldet wurde.  

 


